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Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 25.03.2026 

 
 
Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.) Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt mit sofortiger Wirkung die folgende Änderung in der 
Besetzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Eschweiler: 
 

Ordentliches Mitglied für den Stadtjugendring Eschweiler e.V.  
bisheriges Mitglied: neues Mitglied: 
Herr Heinz-Peter Wiesen Herr Michael Fasch 

 
Ergänzung: 

 

Beratendes Mitglied für die katholische Kirche  
Mitglied: Stellvertreter*in: 
Herr Robert Wagner Frau Tanja Pelinski 

 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 
 Gesehen    Vorgeprüft 

 
gez. Costantini 

 

Datum: 24.03.2026 
 

gez. Nowicki   
 

1  2  3  4  
 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 
 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 
 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 
 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 
 ja 
 

 ja  ja 
 
 

 ja 

 nein 
 

 nein  nein 
 
 

 nein 

 Enthaltung 
 
 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 

 

2.) Von der Bestellung der folgenden beratenden Mitglieder in den Jugendhilfeausschuss 
gemäß entsprechender Regelung in § 5 Abs. 1 der Jugendamtssatzung nimmt der Rat der Stadt 
Eschweiler Kenntnis: 
 

Buchstabe h: Vertreterin/Vertreter der Katholischen Kirche 
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Sachverhalt: 
Mit E-Mail vom 03.03.2026 teilte Herr Wiesen mit, dass er rückwirkend zum 01.03.2026 sein Mandat 
niederlegt und Herrn Michael Fasch als seinen Nachfolger für den Stadtjugendring Eschweiler e.V.  
in der Besetzung des Jugendhilfeausschusses als stimmberechtigtes Mitglied vorschlägt. 
 
Ergänzung: 
Gem. § 5 (1) Nr. 7 AG-KJHG in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Jugendamtssatzung wurde seitens der 
Katholischen Kirche (gemäß Buchstabe h) ein beratendes Mitglied für den JHA nachbenannt.  
 
 
 
Rechtliche Betrachtung: 
Gemäß § 4 und 5 AG KJHG in Verbindung mit § 71 Abs. 1, 2 SGB VIII gehören dem JHA 
stimmberechtigte Mitglieder von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, die von der 
Vertretungskörperschaft gewählt werden und beratende Mitglieder an. 
 
Scheidet ein Mitglied oder seine Stellvertretung vor Ablauf der Wahlzeit gem. § 6 Abs. 3 
Jugendamtssatzung aus, so ist ein Ersatzmitglied (Ersatzstellvertretung) für den Rest der Wahlzeit 
auf Vorschlag derjenigen Stelle, die das ausgeschiedene Mitglied (die ausgeschiedene 
Stellvertretung) vorgeschlagen hatte zu ernenn oder zu wählen.  
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine  
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
keine 
 
 
 
Anlagen: 
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